
 

 

 

   

 
   

 
   

 
   

 

 

Der Veranstalter ist bei der Benützung von Aussenanlagen für die Einhaltung der nachfolgenden 
Bestimmungen und Auflagen verantwortlich: 

 

1. Weisung W6 «Dekorationen» (siehe Link: 
https://www.gvsg.ch/fileadmin/downloadcenter/web/schuetzen/W_Dekorationen_in_Raeumen__W_.pdf) 

2. Weisung W7 «Zeltbauten und Tribünen» (siehe Link: 
https://www.gvsg.ch/fileadmin/downloadcenter/web/schuetzen/W_Zeltbauten_und_Tribuenen__W_.pdf) 

3. Weisung W12 «Flüssiggas an Veranstaltungen» (siehe Link: 
https://www.gvsg.ch/fileadmin/downloadcenter/web/schuetzen/W_Fluessiggas__LPG__an_Veranstaltungen__
W_.pdf). Und Checkliste Flüssiggas (siehe Link: https://www.gas-solution.ch/data/documents/Checkliste-
Veranstaltungen-DE-10.18.pdf) 

4. Bei Fahrnisbauten (Schnitzhütte, Barwagen o.Ä.) gelten die Bestimmungen gemäss jeweiliger brandschutz- 
technischer Betriebsbewilligung (beim Vermieter zu verlangen). 

5. Bei Zeltbauten (sowie Veranstaltungen in lager- und landwirtschaftlichen Gebäude) sind zusätzlich die nach- 
folgenden Richtlinien einzuhalten: 
- Ab einer Personenbelegung von 100 Personen ist eine brandschutztechnische Bewilligung nötig. Für die 

Überprüfung des Gesuches ist der Gemeindekanzlei ein vermasster Situationsplan beizulegen, auf welchem 
der Standort der Aussenanlagen inkl. Ein- und Ausgängen, Löschmittel, Sicherheitsbeleuchtung, Tischab- 
stand sowie der maximalen Personenbelegung ersichtlich sind (siehe Weisung W7). 

- Zusätzlich wird ab einer Personenbelegung von 300 Personen (Blitzschutzpflichtig) die Einhaltung der 
Brandschutzbedingungen durch den Feuerschutzbeamten der Gemeinde (Herr Markus Reimann, Geoinfra 
Ingenieure AG, Tel. 055 225 29 80) vor Ort überprüft. 

Die Kosten für die Überprüfung und Abnahme werden dem Veranstalter verrechnet. 
 

Mit der Unterschrift des verantwortlichen Organisators, des Sicherheitsbeauftragten und Sicherheits-
beauftragten-Stv. (diese müssen volljährig sein) bestätigen diese, dass sie von den Bestimmungen 
Kenntnis genommen haben und die Einhaltung gewährleisten. 

 

   

   

   

Unterschrift Organisator:                                             Datum:       
  
 

   

   

   

Unterschrift Sicherheitsbeauftragter:                                             Datum:         
 
 

   

   

   

Unterschrift Sicherheitsbeauftragter-Stv.:                                             Datum:       

Die Funktionen Sicherheitsbeauftragter-Stv. und Sicherheitsbeauftragter dürfen nicht durch dieselbe Person ausgeübt werden. 

Dieses Formular ist zusammen mit dem Gesuch an die zuständige Behörde einzureichen. 
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Aussenanlagen: Personensicherheit bei Veranstaltungen 

Veranstaltung: 

Name des Veranstalters: 

Ort der Veranstaltung: 

Datum: 

 

Verantwortlicher Organisator: 

Adresse und Wohnort: 

Mobil-Nummer 
 

 
Unser Sicherheitsbeauftragter: 

Adresse und Wohnort: 

Mobil-Nummer 
 

 
Unser Sicherheitsbeauftragter-Stv.: 

Adresse und Wohnort: 

Mobil-Nummer 
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